
 

Der Wasserverband AM informiert 
 

 

Betreff: Befüllung von privaten Pools im Versorgungsgebiet des Wasserverbandes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

geschätzte Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, 

 

Die Pegelstände sind rückläufig, die Niederschlagsmengen reichen im Moment zur Entspannung 

der Situation nicht aus. 

Der Wasserverband AM informiert über die geltenden Regelungen zur Befüllung von privaten 

Swimmingpools: 

Die Befüllung von privaten Pools hat ausschließlich über die jeweilige Hauswasserleitung zu 

erfolgen, wenn möglich in den Nachtstunden! 

Es wird darauf hingewiesen, dass 

• Poolbefüllungen durch die Freiwilligen Feuerwehren nicht durchgeführt werden dürfen 

und 

• eine Wasserentnahme über Hydranten zu diesem Zweck nicht zulässig ist. 

• Auch dürfen wir in Erinnerung rufen, dass ein Befüllen von Vakuum Fässern über 

Hydranten ausnahmslos verboten ist. (Gesundheitsgefahr durch Verkeimung) 

Diese Regelung dient der Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung sowie der 

Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren. 

Es wird um Beachtung dieser Vorgaben ersucht. 

Für Rückfragen steht der Wasserverband AM zur Verfügung. 

 
Vielen Dank! 

Ihr Wasserverband Aichfeld-Murboden 

  

Wasserverband Aichfeld-Murboden 
 

8720 Knittelfeld,  Anton-Regner-Straße 31a 
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